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Herr Dero allergnadigſte Willens. Meinung wegen des zum Gemeinen Beſten und Aufnahme des Potzdamſchen Wayſen Hauſes eingeſuhrten
Intelligentz-Weſens durch verſchiedene heylſahme Edicta und Verordnungen allergnadigſt zu erkennen gegeben Sie auch dahero wohl verhoffet hatten
daß denenſelben von Derogetreuen Unterthanen inallen Stucken ein gehorſamſtes Genugen wurde geſchehen ſeyn indeſſen jedoch ſo wol von dero Duis
burgiſchen Addreſſ. Comptoir, als von denen Poſt Ambtern wegen verweigerter Annehmung und Haltung der Intelligentz-Zettul ſeithero vielfaltige

Klagen geführet worden;
Als wird Nahmens allerhochſtgemelter Sriner Koniglichen Majeſtat hiedurch wol ernſtlich verordnet daß jedermann welchem die Intelligentz-

Zettulzu halten oblieget dieſelbe unweigerlich annehmen auch ſolche quartaliter oder von 3. zu z. Monathen auf den geſetzten Fuß dergeſtalt bezahlen ſol—
len daß wenigſtens 14. Tage vor Ablauff eines jeden Quartals das Geld denen Poſt. Ambtern ohnfehlbahr eingeliefert ſeye damit von denenſelben die
Rechnungen zur geſetzten Zeit geſchlofſen nnd abgeleget werden konnen wiedrigenfals aut Anbalten der Poſt. Ambter die Obrigkeit Loci nicht allein wie—
der die Moroſos mit der Execution zu verfahren ſondern auch Seiner Koniglichen Majeſtat ſelbige zur Beſtraffung allerunterthanigſt anzuzeigen hat.

Wobey ubrigens hiemit nochmahls wiederhohlet und alles Ernſtes befohlen wird daß die entweder in denen Städten oder auff dem platten Lande vor
gehende ſambtliche Subhaſtationes, Diſtractiones, Vermieth. Verpacht und Verkauffungren der Mo· und immobilar-Guther desgleichen Citationes
der Creditorum, Verſolgung entwichener Perſonnen von inhafftirten und deren Verbrechen imgleichen wenn enorme delicta vorkommen oder ſonſten
etwas Norables von ſchweren Gewittern Feuers. Brunſten und anderen Dingen vorfallen mochte;, wann Beambte Magiſtrats Gerichts Kirch.
und Schul. Bediente oder Leuthe von hohen Jahren ſterben und die vacante Stellen wieder beſetzet werden; ſo dann von außzuleihenden Geldern
Diebſtählen verlohrnen gefundenen oder verdachtigen Sachen; ferner wann ein oder andern Arbeit verdungen oder dem wenigſt fordernden uüber—
laſſen werden ſoll wie auch wenn Manufacturiers, Handwercker oder andere Leuthe verlanget werden und uberhaubt alle andere das Publicum intereſ-
ſirende nutzliche Articuls denen Wochentlichen Intelligentz-Nachrichten inſeriret und mit der verordneten inſerirungs Gebuhr francoò nach Duisburg
an dortiges Addreſſ-Comptoir, bey Vermeidung gebuhrender Ahndungluberſand werden ſollen.

Waornach alſo Manniglich ſich zu achten  und dieſer Verordnung welche des Ends zu jedermans Wiſſenſchafft uberall gehorig publiciret und afgiret
werden ſoll gehorſamſt nachzuleben hat. Signatum Kleve in der Krieges  und Domainen-Kammer den 31. Octobris 1730.

M. Durham. Rappard. S. Schmettach. Schmitz. J. C. Wollmſtadt. Durham. Colberg.

Wegen
Haltung der Intelligentz-Zettul und daß ſolche zum J. ſ. Nitmeier.
vorauß bezahlet auch alle nothige Nahrichten dem Duisburg

ſchen Addreſſ. Comptoir ſuppeditiret werden ſollen.
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